
WIENERRATHAUSKORRESPONDENZ .
Wien ,20 .Mai1915 .-Abendausgabe.

AnzeigepflichtfürVorräteanSchafwolle,ZufolgeHane
delsministerilaverordnungvom14 .Mai1915istjeder ,
der nichtverarbeitete- hiezugehärt auchblossgewa¬
schene- odernicht in VerabeitungbefindlicheSchafwol-¬
le in eigenenoder fremdenRäumenvorrätig oder fürane
derein Verwahrunghält ,verpflichtet ,dieseVorrätenach
demStandevom20 .MaMai1915sowienachdemStande
vom1 .Juniundvom15 .Juni- vomMonateJuli abermo¬
natlich nach demStande vomersten eines jeden Monates- ¬
innerhalb acht Tagenvon den angegebenTerminenange- ¬
rechnet bei der politischen Behörde ,in deren Gebiet sich
die Vorräte befinden - in WienbeimmagistratischenBe¬
zirksamtezurAnzeigezubringen .FürdieseAnzeigen( in
zweifacher Ausfertigung )sind die vorgeschriebnhen For - ¬

mularien,welcheausschliesslichbeindenzuständigen
magistratischenBetirksämternerhältlich sind ,zuver-¬

wenden .
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